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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 20/852 S 
Stadtbürgerschaft (zu Drs. 20/826 S) 
20. Wahlperiode 21.02.23 

Mitteilung des Senats vom 21. Februar 2023 

Begrünung der Schlachte 

Die Fraktion der SPD hat unter Drucksache 20/826 S eine Kleine Anfrage zu 
obigem Thema an den Senat gerichtet. 

Der Senat beantwortet die vorgenannte Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Warum sind bislang nur Teile der Ufermauern zwischen der Stephani- und 
der Wilhelm-Kaisen-Brücke begrünt und wie erklären sich insbesondere 
die größeren Abschnitte ohne Begrünung? 

Der Bereich zwischen der Wilhelm-Kaisen- und der Stephanibrücke lässt 
sich in Bezug auf eine mögliche Bepflanzung in vier Teilabschnitte glie-
dern.  

1. Bereiche mit historischen Hochwasserschutzwänden an denen aus 
Gründen des Denkmalschutzes und der regelmäßigen Kontrolle des 
Bauzustands kein Bewuchs erlaubt ist. Historische Hochwasserschutz-
wände befinden sich unterteilt auf mehreren Abschnitten auf einer 
Länge von insgesamt 450 m.  

2. Bereiche in denen ein Bewuchs vorhanden ist. Zwischen der Bürger-
meister-Smidt-Brücke und der Stephanibrücke ist auf ganzer Länge 
Bewuchs vorhanden. In einigen Bereichen ist die Entwicklung der 
Pflanzen durch äußere Umstände (zum Beispiel Hundeklo) eher spär-
lich, andere Bereiche entwickeln sich sehr gut. 

3. Bereiche in den Rückverlegungen zum Beispiel durch Sitzstufen oder 
Unterführungen oder Brückenbauwerke vorhanden sind und sich so-
mit Bewuchs dem Grunde nach ausschließt. Die genannten Anlagen 
befinden sich auf einer Länge von 335 m. 

4. Bereiche in denen aus anderen Gründen (zum Beispiel private Gebäu-
dewand, Gefahr der Unterströmung der Wände, massiver Betonfuss 
der Hochwasserschutzwände, Lüftungsschlitze) sich ein Bewuchs aus-
schließt. Derartige Umstände des Ausschlusses befinden sich auf einer 
Länge von 300 m.  

Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass eine Bepflanzung der Hoch-
wasserschutzanlage zwischen der Stephani- und der Wilhelm-Kaisen-Brü-
cke in dem für einen Bewuchs möglichen und zulässigen Bereich vorhan-
den ist.  

2. Gibt es rechtliche Hindernisse, die einer weitergehenden oder gar voll-
ständigen Begrünung der Ufermauern entgegenstehen und die Bremen 
nicht beeinflussen kann?  

Die historischen Hochwasserschutzwände sind ein besonderes Zeugnis 
der Stadtgeschichte der Freien Hansestadt. Eine Begrünung würde das Er-
scheinungsbild nicht nur verändern, sondern auch die Ablesbarkeit als Ge-
schichtszeugnis der Stadt einschränken. Des Weiteren wirken sich Be-
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grünungen von Mauerwerkswänden oft schädigend auf die Substanz aus, 
da durchwachsendes Wurzelwerk und Pflanzenbewuchs Fugen sprengt 
sowie Steine und Oberflächen angegriffen werden können. Darüberhinaus 
können sich Tiere, die sich in der Vegetation ansiedeln, nachteilig auf die 
historischen Hochwasserschutzwände auswirken. Aus denkmalfachlicher 
Sicht bestehen daher gegen eine Begrünung der historischen Mauer-
werksabschnitte an der Schlachte Bedenken. 

3. Welche Pflanzen sind für eine Begrünung der Ufermauern besonders ge-
eignet? 

Neue Betonwände, welche nach den Regeln der Technik und unter Beach-
tung allgemeiner bau- und betontechnischer Erfahrung errichtet werden 
(Wasserbaubaubeton) können mit ausgewählten kletternden/rankenden 
Gewächsen begrünt werden.  

4. Welche Konzepte oder Best Practice Beispiele zur Begrünung von ver-
gleichbaren Uferpromenaden, die besonders das Zusammenspiel von 
Hochwasserschutz, Klimaanpassung sowie Stadtentwicklung berücksich-
tigen, sind dem Senat bekannt und kämen für eine Begrünung der Ufer-
mauern in Frage? 

Konzepte zur Begrünung an vergleichbaren historischen Anlagen sind 
dem Senat nicht bekannt.  

5. In welchem Zuständigkeitsbereich liegt die Pflege und Begrünung der 
Spundwände an der Schlachte? 

Die Pflege der vorhandenen Efeugewächse obliegt der bremenports 
GmbH & Co. KG als Vertreter der Straßenbaulast und Unterhaltungsträger 
im Bereich der unteren Schlachte für das Sondervermögen Hafen. Die vor-
herige Begrünung der Hochwasserschutzwand stromab der Bürgermeis-
ter-Smidt-Brücke resultiert aus der Planungsumsetzung zum Projekt 
„Umgestaltung Untere Schlachte“ (Einweihung im Jahr 2000). 

Darüber hinaus ist der Bremische Deichverband am rechten Weserufer für 
die Unterhaltung der Hochwasserschutzwand auf einer Länge von 400 m 
stromabwärts der Wilhelm-Kaisen-Brücke sowie im Stephaniviertel zu-
ständig. Eine Bepflanzung der Hochwasserschutzanlage im Stephanivier-
tel wurde auf freiwilliger Basis durch den Deichverband vorgenommen, 
eine Verpflichtung zur Pflanzung besteht nicht. Eine Finanzierung zur Be-
grünung ist aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe für Agrarstruktur und 
Küstenschutz (GAK-Küstenschutzförderung) nicht möglich, da keine Küs-
tenschutznotwendigkeit besteht. 
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